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Checkliste: Was Sie beachten müssen, wenn Sie Jugendliche beschäftigen
	Checkpunkt
	Erledigt

	Verzeichnis-Check: Sie führen ein Verzeichnis aller bei Ihnen beschäftigten jugendlichen Arbeitnehmer, das die persönlichen Daten und den Beginn der Beschäftigung enthält. Darüber geben Sie auf Anfrage der bei Ihnen für den Arbeitsschutz zuständigen Aufsichtsbehörde Auskunft.
	☐
	Aushang-Check: Wenn Sie mindestens einen Jugendlichen beschäftigen, legen oder hängen Sie das JArbSchG und die Adresse der zuständigen Aufsichtsbehörde an geeigneter Stelle aus. Beschäftigen Sie mindestens 3 Jugendliche, informieren Sie in einem Aushang außerdem über deren Arbeits- und Pausenzeiten.
	☐
	Arztbesuch-Check: Es ist ganz wichtig, dass jugendliche Auszubildende Ihnen vor Beginn der Ausbildung eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, die mögliche Bedenken gegen die Ausbildung ausräumen. Ist der Azubi nach Ablauf des 1. Ausbildungsjahres noch immer minderjährig, brauchen Sie zwischen dem 10. und 12. Ausbildungsmonat eine erneute Bescheinigung im Rahmen einer Nachuntersuchung.
	☐
	Tätigkeits-Check: Körperlich anstrengende und gefährliche Tätigkeiten nehmen Sie genau ins Visier. Vermeiden Sie bei Jugendlichen alle Arbeiten, die einen körperlichen oder seelischen Schaden verursachen können. Weisen Sie alle Kollegen und Ausbilder, die dem Azubi Anweisungen geben, auf die entsprechenden Ausführungen des JArbSchG hin, insbesondere auf die §§ 22, 28 und 28a JArbSchG. Sorgen Sie zudem für regelmäßige Unterweisungen Ihrer jugendlichen Auszubilden-den nach § 29 JArbSchG.
	☐
	Arbeitszeiten-Check: Beachten Sie, dass die maximale wöchentliche Arbeitszeit für jugendliche Azubis bei 40 Stunden liegt. Außerdem gilt ein jährlicher Minimalurlaub von 21 Arbeitstagen für 17-Jährige, 23 Arbeitstagen für 16-Jährige und 25 Arbeitstagen für 15-Jährige – jeweils bezogen auf eine 5-Tage-Woche.
	☐
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